
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

   
    
Bitte erlauben Sie uns vorab folgende wichtigen Hinweise:    
 
 
 
In eigener Sache: 
 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser Büro vom 13.08.2007 bis 26.08.2007 
geschlossen ist. Ab dem 27.08.2007 wird Ihnen wieder ein Notdienst zur Verfügung 
stehen. Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Urlaubstage. 
 

Termine August 2007Termine August 2007Termine August 2007Termine August 2007    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteuerartSteuerartSteuerartSteuerart FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag3    

10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007 

GewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuer5    15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007 

GrundsteuerGrundsteuerGrundsteuerGrundsteuer5    15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007 

SozialversicherungSozialversicherungSozialversicherungSozialversicherung6    29.8.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es 
muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
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2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die 
Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen 
abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.8. der 16.8. 

 

Termine SeptemberTermine SeptemberTermine SeptemberTermine September    2007200720072007    

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

SteuerartSteuerartSteuerartSteuerart FälligkeitFälligkeitFälligkeitFälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durchEnde der Schonfrist bei Zahlung durch    

  ÜberweisungÜberweisungÜberweisungÜberweisung1    ScheckScheckScheckScheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag3    

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007 

Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, Kapitalertragsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, Einkommensteuer, Einkommensteuer, Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, Kirchensteuer, Kirchensteuer, Kirchensteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag    

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007 

Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, Körperschaftsteuer, 
SolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlagSolidaritätszuschlag    

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007 

UmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuerUmsatzsteuer4 10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007 

SozialversicherungSozialversicherungSozialversicherungSozialversicherung5    26.9.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die 
Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen 
abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt. 

 

Modernisierung des GmbHModernisierung des GmbHModernisierung des GmbHModernisierung des GmbH----Rechts: Beschleunigung von UnternehmensgründungenRechts: Beschleunigung von UnternehmensgründungenRechts: Beschleunigung von UnternehmensgründungenRechts: Beschleunigung von Unternehmensgründungen    

Am 23. Mai 2007 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) beschlossen. 

Im Entwurf dieses Gesetzes, das in der ersten Hälfte des Jahres 2008 in Kraft treten soll, sind zur 
Beschleunigung von Unternehmensgründungen insbesondere folgende Regelungen vorgesehen: 

Erleichterung der Kapitalaufbringung und Übertragung von Gesellschaftsanteilen 

Herabsetzung des Mindeststammkapitals der GmbH von bisher 25.000 € auf 10.000 € 
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Einstiegsvariante: Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (GmbH, die zunächst ohne 
Mindeststammkapital gegründet werden kann, bei der das Mindeststammkapital dann aber durch 
Reduzierung der Gewinnausschüttungen nach und nach angespart wird.) 

Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro lauten (bislang muss 
die Stammeinlage mindestens 100 € betragen und darf nur in Einheiten aufgeteilt werden, die durch 
50 teilbar sind). Geschäftsanteile können künftig leichter aufgeteilt, zusammengelegt und übertragen 
werden. 

Gesellschafter können künftig auch mit einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft erfüllen, wenn deren Wert den Betrag der geschuldeten Bareinlage erreicht. Eine Differenz ist 
gegebenenfalls in bar zu erbringen. 

Einführung eines Mustergesellschaftsvertrags 

Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, maximal drei Gesellschafter) wird als Anlage 
zum GmbHG ein Mustergesellschaftsvertrag (nebst Muster für die Handelsregisteranmeldung) zur 
Verfügung gestellt. Bei Verwendung dieses Musters ist keine notarielle Beurkundung des 
Gesellschaftsvertrags, sondern nur eine öffentliche Beglaubigung der Unterschriften erforderlich. 

Beschleunigung der Registereintragung 

Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das 
Eintragungsverfahren vollständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. 
Dementsprechend sind keine Genehmigungsurkunden mehr beim Registergericht einzureichen. 

Bei Gründung von Ein-Personen-GmbHs wird künftig auf die Stellung besonderer Sicherheitsleistungen 
verzichtet. 

Bei der Gründungsprüfung kann das Gericht nur noch dann Nachweise verlangen, wenn es bezüglich der 
ordnungsgemäßen Kapitalaufbringung erhebliche Zweifel hat. Bei Sacheinlagen wird die 
Werthaltigkeitskontrolle auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung vorliegt. 

 

Modernisierung des Modernisierung des Modernisierung des Modernisierung des GmbHGmbHGmbHGmbH----Rechts: Erhöhung der Attraktivität der GmbH als RechtsformRechts: Erhöhung der Attraktivität der GmbH als RechtsformRechts: Erhöhung der Attraktivität der GmbH als RechtsformRechts: Erhöhung der Attraktivität der GmbH als Rechtsform    

Zur Erhöhung der Attraktivität der GmbH als am Markt tätiges Unternehmen sind im Wesentlichen 
folgende Regelungen vorgesehen: 

Verlegung des Verwaltungssitzes ins AuslandVerlegung des Verwaltungssitzes ins AuslandVerlegung des Verwaltungssitzes ins AuslandVerlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland    

Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber EU-Auslandsgesellschaften soll es deutschen 
Gesellschaften ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem 
Satzungssitz übereinstimmt. Deutsche Konzerne können danach zukünftig ihre Auslandstöchter in der 
Rechtsform der vertrauten GmbH führen. 

Mehr Transparenz bei GesellschaftsanteilenMehr Transparenz bei GesellschaftsanteilenMehr Transparenz bei GesellschaftsanteilenMehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen    

Nach dem Vorbild des Aktienregisters soll künftig nur derjenige als Gesellschafter gelten, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen ist. So kann lückenlos und einfach nachvollzogen werden, wer hinter der 
Gesellschaft steht. Der eintretende Gesellschafter erhält einen Anspruch darauf, in die Liste eingetragen zu 
werden. 

Gutgläubiger Erwerb von GesellschaftsanteilenGutgläubiger Erwerb von GesellschaftsanteilenGutgläubiger Erwerb von GesellschaftsanteilenGutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen    

Die Gesellschafterliste dient als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen. 
Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, darf künftig darauf vertrauen, dass die in der Gesellschafterliste 
verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist. 

Sicherung des CashSicherung des CashSicherung des CashSicherung des Cash----PoolingPoolingPoolingPooling    

Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liquiditätsausgleich zwischen den Unternehmensteilen im Konzern, 
wobei Mittel von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft zu einem gemeinsamen 
Cash-Management geleitet werden. Im Gegenzug erhalten die Tochtergesellschaften 
Rückzahlungsansprüche gegen die Muttergesellschaft. Zukünftig kann eine Leistung der Gesellschaft an 
einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet werden, 
wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt. 

Deregulierung des EigenDeregulierung des EigenDeregulierung des EigenDeregulierung des Eigenkapitalersatzrechtskapitalersatzrechtskapitalersatzrechtskapitalersatzrechts    
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Das Eigenkapitalersatzrecht soll erheblich vereinfacht und grundlegend dereguliert werden. Eine 
Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen wird es nicht mehr 
geben. 

 

Modernisierung des GmbHModernisierung des GmbHModernisierung des GmbHModernisierung des GmbH----RechtsRechtsRechtsRechts: Missbrauchsbekämpfung: Missbrauchsbekämpfung: Missbrauchsbekämpfung: Missbrauchsbekämpfung    

Zur Bekämpfung von Missbräuchen sind insbesondere folgende Regelungen geplant: 

Zur Beschleunigung der Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaftern muss zukünftig in das 
Handelsregister eine inländische Geschäftsanschriftinländische Geschäftsanschriftinländische Geschäftsanschriftinländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Wenn unter dieser Anschrift 
eine Zustellung faktisch unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber juristischen Personen 
eine öffentliche Zustellung im Inland zu bewirken. 

Im Falle der Führungslosigkeit der Gesellschaft werden die Gesellschafter verpflichtet, bei 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen InsolvenzantragInsolvenzantragInsolvenzantragInsolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft keinen 
Geschäftsführer mehr, muss jeder Gesellschafter bei Kenntnis vom Insolvenzgrund oder von der 
Führungslosigkeit an deren Stelle Insolvenzantrag stellen. 

Das an Geschäftsführer gerichtete Verbot von ZahlungenVerbot von ZahlungenVerbot von ZahlungenVerbot von Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. nach 
Feststellung der Überschuldung wird erweitert. Es soll zukünftig auch bei Zahlungen gelten, die zur 
Zahlungsunfähigkeit führen, wenn dies bei sorgfältiger Geschäftsführung erkennbar war. 

Die bisherigen Ausschlussgründe für GeschäftsführerAusschlussgründe für GeschäftsführerAusschlussgründe für GeschäftsführerAusschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen 
Insolvenzverschleppung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen auf Grund 
allgemeiner Straftatbestände mit Unternehmensbezug erweitert. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der VerzugszinsenZahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen    

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2005: 
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ZeitraumZeitraumZeitraumZeitraum    BasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatzBasiszinssatz    VerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatzVerzugszinssatz    Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne Rechtsgeschäfte ohne 
VerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligungVerbraucherbeteiligung    

1.7. bis 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 9,17 % 

1.1. bis 30.6.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 % 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

 

Abfindungen erst nach Entstehung des Anspruchs vererbbarAbfindungen erst nach Entstehung des Anspruchs vererbbarAbfindungen erst nach Entstehung des Anspruchs vererbbarAbfindungen erst nach Entstehung des Anspruchs vererbbar    

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Zahlung einer Abfindung in Höhe eines halben Monatsgehalts pro 
Beschäftigungsjahr, wenn der Arbeitgeber betriebsbedingt kündigt, der Arbeitnehmer gegen die 
Kündigung nicht klagt und der Arbeitgeber mit der Kündigung auf das Bestehen des Anspruchs 
hingewiesen hat. 

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts entsteht ein solcher Abfindungsanspruch jedoch erst 
mit Ablauf der Kündigungsfrist und ist deshalb vorher nicht vererblich. 

Leidtragende dieses Urteils sind die Eltern eines Arbeitnehmers, der bei seinem Arbeitgeber seit 1980 
beschäftigt war. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt zum 30. April 2005. Er 
bot dem betreffenden Arbeitnehmer gleichzeitig eine Abfindung in Höhe von 30.000 € an. Mit Rücksicht 
auf die erteilte Abfindungszusage erhob der Arbeitnehmer keine Kündigungsschutzklage. Wenige Tage 
vor Ablauf der Kündigungsfrist starb er. 

Die Eltern des Verstorbenen verklagten den Arbeitgeber auf Zahlung der Abfindung. Da bei Eintritt des 
Erbfalls der Abfindungsanspruch nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts noch nicht entstanden war, 
konnte er nicht auf die Eltern als Erben übergehen. 

 

Arbeitgeber müssen Unterlagen über gezahlte Sozialversicherungsbeiträge aufbewahrenArbeitgeber müssen Unterlagen über gezahlte Sozialversicherungsbeiträge aufbewahrenArbeitgeber müssen Unterlagen über gezahlte Sozialversicherungsbeiträge aufbewahrenArbeitgeber müssen Unterlagen über gezahlte Sozialversicherungsbeiträge aufbewahren    

Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen sind Arbeitgeber verpflichtet, Unterlagen 
über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für ihre Arbeitnehmer aufzubewahren. Kommt es über 
die Frage, ob der Arbeitgeber Beiträge gezahlt hat, zu einem Prozess und kann er die Unterlagen hierüber 
nicht vorlegen, ist davon auszugehen, dass die Beitragsforderung fortbesteht. 

 

Teilzeitbeschäftigte müssen bei Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit bevorzugt werdenTeilzeitbeschäftigte müssen bei Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit bevorzugt werdenTeilzeitbeschäftigte müssen bei Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit bevorzugt werdenTeilzeitbeschäftigte müssen bei Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit bevorzugt werden    

Arbeitgeber müssen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die eine Verlängerung ihrer vertraglichen Arbeitszeit 
wünschen, bei Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche 
anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen. 

Als dringender betrieblicher Grund ist es nicht anzusehen, wenn der Arbeitgeber „tariffreie“ 
Arbeitsverträge schließen möchte. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines 
Automobilclub-Mitarbeiters entschieden, der als Disponent in der Pannenhilfe unter Anwendung des 
Tarifvertrags des Kraftfahrzeuggewerbes 20 Stunden wöchentlich beschäftigt war. Als der Arbeitgeber vier 
neu zu besetzende Disponenten-Stellen in Vollzeit ausschrieb, verlangte der Arbeitnehmer die 
Verlängerung seiner regelmäßigen vertraglichen Arbeitszeit auf 36 Stunden, hilfsweise 40 Stunden 
wöchentlich, wie es der maßgebliche Manteltarifvertrag vorsah. Der Arbeitgeber lehnte ab, weil er 
„tariffreie“ Arbeitsverhältnisse begründen wollte. Insofern - so die Argumentation des Arbeitgebers - fehle 
es an einem „entsprechenden“ freien Arbeitsplatz. 

Das Bundesarbeitsgericht hat demgegenüber entschieden, dass der Kläger Anspruch auf die vertragliche 
Verlängerung seiner Arbeitszeit hat. Da der Arbeitgeber einen Arbeitsplatz als Disponent in Vollzeit 
besetzen wolle, sei er verpflichtet, den Kläger bevorzugt zu berücksichtigen. 
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Abgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften abAbgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften abAbgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften abAbgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften ab    2009200920092009    

Im Rahmen der Änderungen der Unternehmensteuern wird die Besteuerung der Kapitaleinkünfte im 
Privatvermögen reformiert. Diese Einkünfte werden mit einheitlich 25 % besteuert. Soweit die 
Kapitalertragsteuer an der Quelle von ebenfalls 25 % einbehalten wurde, ist die Einkommensteuer mit 
dem Steuerabzug abgegolten. Das bisher gültige Halbeinkünfteverfahren fällt weg. 

Neben Zinsen und Dividenden fallen auch die Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalanlagen unter 
die Kapitaleinkünfte und damit unter die Abgeltungsteuer, soweit diese nach dem 31.12.2008 erworben 
werden. Veräußerungsgewinne aus „Alt-Kapitalanlagen“ sind nach Ablauf der einjährigen 
Spekulationsfrist weiterhin steuerfrei. 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen greift die Abgeltungsteuer nicht, sondern die Kapitaleinkünfte werden im 
Veranlagungsverfahren dem persönlichen Steuersatz unterworfen (Veranlagungsoption). Sowohl bei der 
Veranlagung als auch bei der Abgeltungsteuer kommt nur der Sparer-Pauschbetrag von 801 € (bei 
zusammen veranlagten Ehegatten 1.602 €) zum Ansatz. Ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist 
ausgeschlossen. 

Wegen des besonderen Steuersatzes von 25 % können Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit positiven 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Die Verluste aus Kapitalvermögen werden 
vorgetragen und mit positiven Kapitaleinkünften der Folgejahre verrechnet. Verluste aus Aktienverkäufen 
können allerdings nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden. 

 

Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung mindern nicht den BruttoarbeitslohnArbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung mindern nicht den BruttoarbeitslohnArbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung mindern nicht den BruttoarbeitslohnArbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung mindern nicht den Bruttoarbeitslohn    

Arbeitnehmeranteile zur Gesamtsozialversicherung (Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung) 
kürzen nicht den Bruttoarbeitslohn eines Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber ist hinsichtlich der 
Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung lediglich Schuldner gegenüber den Sozialversicherungsträgern 
und zur Abführung der dem Arbeitnehmer einzubehaltenden Lohnbestandteile verpflichtet. Mit der 
Abführung an die Sozialversicherungsträger durch den Arbeitgeber gelten diese Lohnbestandteile als beim 
Arbeitnehmer zugeflossen. Er erwirbt durch die Zahlung einen eigenen Rechtsanspruch gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern. 

Diese Grundsätze ergeben sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 

 

Auch Ablösung einer Pensionszusage ist Zufluss von ArbeitslohnAuch Ablösung einer Pensionszusage ist Zufluss von ArbeitslohnAuch Ablösung einer Pensionszusage ist Zufluss von ArbeitslohnAuch Ablösung einer Pensionszusage ist Zufluss von Arbeitslohn    

Kann ein Arbeitnehmer verlangen, dass ihm eine von seinem Arbeitgeber erteilte Pensionszusage 
ausgezahlt wird, fließt ihm der Betrag zum Zeitpunkt der Auszahlung als Arbeitslohn zu. Nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs gilt dies auch, wenn er verlangen kann, den Betrag zwecks 
Übernahme der Pensionsverpflichtung auf einen Dritten zu übertragen. Es handelt sich in diesem Fall 
lediglich um eine vom Arbeitnehmer veranlasste Verwendung des Auszahlungsanspruchs. 

Für die Versteuerung steht dem Arbeitnehmer die besondere Tarifermäßigung zu. 

 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nur als Sonderausgaben abziehbarBeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nur als Sonderausgaben abziehbarBeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nur als Sonderausgaben abziehbarBeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nur als Sonderausgaben abziehbar    

Durch das Alterseinkünftegesetz wurden die Möglichkeiten des Sonderausgabenabzugs ab 2005 
geändert. Betroffen sind u. a. die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die steuerliche 
Abziehbarkeit begann im Jahr 2005 mit 60 % der begünstigten Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und vergleichbaren Altersvorsorgeaufwendungen(höchstens jedoch mit 60 % von 
20.000 € = 12.000 € bei Ledigen bzw. mit 60 % von 40.000 € = 24.000 € bei zusammenveranlagten 
Eheleuten). Der Prozentsatz steigt in den Folgejahren für alle Betroffenen jährlich um zwei Prozentpunkte 
an, so dass im Jahr 2025 der Abzug bei 100 % der begünstigten Beiträge liegt (höchstens jedoch 
20.000 € bzw. 40.000 €). 

Wegen der ebenfalls ab 2005 geänderten Besteuerung der Renten (sog. nachgelagerte Besteuerung) ist 
umstritten, ob die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung in der gezahlten Höhe als 
vorweggenommene Werbungskosten bei den Sonstigen Einkünften oder nur als Sonderausgaben 
abziehbar sind. Das Gesetz lässt derzeit nur den begrenzten Sonderausgabenabzug zu. Das Finanzgericht 
Köln entschied, dass gegen die beschränkte Abziehbarkeit der Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. 
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Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache muss abschließend der Bundesfinanzhof 
entscheiden. 

 

EinkommeEinkommeEinkommeEinkommensteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für Kindergeldfestsetzungnsteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für Kindergeldfestsetzungnsteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für Kindergeldfestsetzungnsteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für Kindergeldfestsetzung    

Die Familienkasse hatte die Kindergeldfestsetzung aufgehoben, nachdem sich aus dem 
Einkommensteuerbescheid der Tochter ergab, dass die Einkünfte den Grenzbetrag (2007 = 7.680 €) 
überschritten hatten. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens legten die Eltern einen geänderten 
Einkommensteuerbescheid des Kindes vor, der höhere Werbungskosten enthielt, die zu einem 
Unterschreiten des Grenzbetrags führten. 

Das Finanzgericht lehnte die Berücksichtigung dieser Werbungskosten für die Ermittlung der Einkünfte im 
Kindergeldverfahren ab, weil die vom Finanzamt im Einkommensteuer-Veranlagungsverfahren 
berücksichtigten Werbungskosten nicht in der Form hätten anerkannt werden dürfen (Familienheimfahrten, 
Berücksichtigung eines Computers zu 100 %, Peripheriegeräte in voller Höhe usw.). 

Der Bundesfinanzhof sah dies auch so. Die Familienkasse habe die Einkünfte und Bezüge selbstständig 
und ohne Bindung an den Inhalt eines für das Kind ergangenen Einkommensteuerbescheids zu ermitteln. 
Deshalb stelle der Einkommensteuerbescheid keinen Grundlagenbescheid für die Kindergeldfestsetzung 
dar. 

 

Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch bei Beteiligung einer Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch bei Beteiligung einer Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch bei Beteiligung einer Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auch bei Beteiligung einer 
ausländischen Kapitalgesellschaftausländischen Kapitalgesellschaftausländischen Kapitalgesellschaftausländischen Kapitalgesellschaft    

Die vermögensverwaltende Tätigkeit einer Personengesellschaft ist nicht als Gewerbebetrieb anzusehen. 
Ihre Gesellschafter erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen. 
Demgegenüber gilt die mit der Erzielung von Einkünften verbundene Tätigkeit einer Personengesellschaft 
dann als Gewerbebetrieb, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter dieser Gesellschaft ausschließlich 
eine oder mehrere Kapitalgesellschaften sind. 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs kann auch eine ausländische Kapitalgesellschaft die 
Personengesellschaft gewerblich prägen. Voraussetzung ist lediglich, dass die ausländische 
Kapitalgesellschaft nach ihrem im Ausland geregelten Aufbau und ihrer wirtschaftlichen Gestaltung einer 
inländischen Kapitalgesellschaft entspricht. Es genügt, wenn sie nach ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen 
Struktur einer inländischen Kapitalgesellschaft gleichsteht. Dabei ist unerheblich, ob es sich bei der 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft um eine in- oder ausländische Personengesellschaft 
handelt. Bei letzterer ist allerdings Voraussetzung, dass sie nach ihrem rechtlichen Aufbau und ihrer 
wirtschaftlichen Gestaltung einer inländischen Personengesellschaft entspricht. 

Scheidet aus einer derartigen Ein-Personen-GmbH & Co. KG die Komplementärkapitalgesellschaft aus, 
verliert der als Gewerbebetrieb fingierende vermögensverwaltende Betrieb der Kommanditgesellschaft 
seine gewerbliche Prägung. Dem einzigen Kommanditisten wächst das Vermögen der Gesellschaft im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge an, es wird sein Privatvermögen. Zukünftig erzielt er Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung. Die Beendigung der gewerblichen Tätigkeit der Kommanditgesellschaft mit 
dem Übergang des Betriebsvermögens in das Privatvermögen entspricht wirtschaftlich einer 
Betriebsaufgabe. Folglich sind die in der Gesellschaft schlummernden stillen Reserven aufzulösen und bei 
dem Gesellschafter der Einkommensteuer zu unterwerfen. 

 

Mietereinbauten sind selbstständig übertragbare WirtschaftsgüterMietereinbauten sind selbstständig übertragbare WirtschaftsgüterMietereinbauten sind selbstständig übertragbare WirtschaftsgüterMietereinbauten sind selbstständig übertragbare Wirtschaftsgüter    

Vater und Sohn betrieben als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) eine Freiberuflerpraxis. Der Vater 
hatte an dem ihm gehörenden und von der Freiberuflerpraxis genutzten Gebäude größere 
Umbauarbeiten durchführen lassen. Sie wurden als Mietereinbauten behandelt. Die Abschreibungen 
wurden vom Vater im Rahmen seines Sonderbetriebsvermögens geltend gemacht. Durch seinen Tod ging 
das Gebäude im Wege der Erbfolge auf die Mutter über. Unter Auflösung der stillen Reserven wurde das 
Gebäude aus dem Sonderbetriebsvermögen des Vaters entnommen. 

Zu den Mietereinbauten vertrat das Finanzamt die Auffassung, es handle sich um wesentliche Bestandteile 
des Gebäudes, die zum Todeszeitpunkt zusammen mit dem Grundstück entnommen worden waren. 
Abschreibungen auf die Mietereinbauten könnten von dem die Freiberuflerpraxis fortführenden Sohn nach 
dem Tod seines Vaters nicht mehr geltend gemacht werden. Demgegenüber war der Sohn der Meinung, 
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er habe das wirtschaftliche Eigentum an den Mietereinbauten erworben. Deshalb sei er auch berechtigt, 
weiterhin die Abschreibungen geltend zu machen. 

Der Bundesfinanzhof folgte der Rechtsauffassung des Sohns. Dem Nutzer wird durch den zivilrechtlichen 
Eigentümer der Besitz an den Einbauten eingeräumt. Außerdem hat er einen Wertersatzanspruch. Aus 
diesen Gründen sind die Einbauten als selbstständige materielle Wirtschaftsgüter anzusehen und können 
einzeln bewertet werden. Folglich geht der Wert eines Praxisumbaus mit dem Erbfall nicht zwangsläufig 
und endgültig unter. 

Ob Mietereinbauten und Gebäude in der Hand des Erben zu einem einheitlichen Wirtschaftsgut 
verschmelzen, hängt von dem Nutzungs- und Funktionszusammenhang ab. Wird die bisherige 
betriebliche Nutzung eingestellt, verschmelzen beide zu einem einheitlichen Wirtschaftsgut. Bleibt die 
frühere betriebliche Nutzung jedoch erhalten, bleibt auch das Wirtschaftsgut Mietereinbauten als 
selbstständiges Wirtschaftsgut bestehen. 

Mietereinbauten sind als selbstständige Wirtschaftsgüter auch auf Dritte übertragbar. Es spielt keine Rolle, 
ob sie als Scheinbestandteil oder wesentlicher Bestandteil des Gebäudes anzusehen sind. Allein 
entscheidend ist, dass die Substanz und das Nutzungspotenzial des Wirtschaftsguts übertragen werden. 
Dabei muss der zivilrechtliche Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von einer Einwirkung auf 
das Wirtschaftsgut ausgeschlossen sein und der Erwerber das uneingeschränkte Nutzungs- und 
Verfügungsrecht über die Mietereinbauten erhalten. Ist das Nutzungsrecht befristet oder kündbar, reicht es 
für die Übertragbarkeit aus, wenn dem Nutzenden für den Fall des Herausgabeverlangens durch den 
zivilrechtlichen Eigentümer ein Wertersatzanspruch zusteht. 

Bei der Bemessung der Abschreibungen ist zu prüfen, ob der Erwerber die Einbauten entgeltlich oder 
unentgeltlich erworben hat. Für den Fall des entgeltlichen Erwerbs sind AfA-Bemessungsgrundlage die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, im Fall des unentgeltlichen Erwerbs ist dies der Teilwert. 

 

Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 ---- Entlastungen bei der Einkommensteuer Entlastungen bei der Einkommensteuer Entlastungen bei der Einkommensteuer Entlastungen bei der Einkommensteuer    

Mit der Reform der Unternehmensteuer will die Koalition die steuerliche Attraktivität Deutschlands 
erhöhen. Bei der Einkommensteuer kommt es zu folgenden wesentlichen Entlastungen: 

Einzelunternehmer und Mitunternehmer, deren Gewinnanteil mehr als 10 % beträgt oder 10.000 € 
übersteigt, können auf Antrag den nicht entnommenen Gewinn ganz oder teilweise mit einem Sonder-
Steuersatz von 28,25 % versteuern. Begünstigt sind nur Gewinne, die durch Betriebsvermögensvergleich 
ermittelt werden. Einnahmen-Überschuss-Rechner können von der ThesaurierungsbegünstigungThesaurierungsbegünstigungThesaurierungsbegünstigungThesaurierungsbegünstigung nicht 
profitieren. Wird der begünstigte Gewinn später entnommen, findet eine Nachversteuerung mit 25 % statt. 

Die Ansparabschreibung und Existenzgründerrücklage werden durch den InvestitionsabzugsbetragInvestitionsabzugsbetragInvestitionsabzugsbetragInvestitionsabzugsbetrag ersetzt. 
Bis zu 40 % der künftigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines abnutzbaren, beweglichen (nicht 
zwingend neuen) Wirtschaftsguts des Anlagevermögens können (außerhalb der Bilanz) Gewinn mindernd 
abgezogen werden. Die Summe der Abzugsbeträge der letzten vier Jahre darf je Betrieb 200.000 € nicht 
übersteigen. Der Investitionsabzugsbetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn das 
Betriebsvermögen von bilanzierenden Gewerbetreibenden oder Freiberuflern am Ende des Abzugsjahres 
235.000 € nicht übersteigt, oder wenn der Gewinn von Einnahmen-Überschuss-Rechnern ohne 
Berücksichtigung des Abzugsbetrags bis 100.000 € beträgt. Weiterhin muss die Anschaffung oder 
Herstellung des Wirtschaftsguts in den dem Abzugsjahr folgenden drei Wirtschaftsjahren erfolgen. In den 
beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen muss das begünstigte Wirtschaftsgut seiner Funktion nach 
benannt werden. Es sind auch Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzungen zu beachten. 

Unabhängig davon, ob ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde, können Betriebe für 
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Jahr der Anschaffung und in den 
vier Folgejahren SonderabschreibungenSonderabschreibungenSonderabschreibungenSonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vornehmen. Voraussetzung ist, dass die o. g. Grenzen des Betriebsvermögens bzw. des 
Gewinns nicht überschritten werden und das Wirtschaftsgut in den ersten zwei Jahren in einer inländischen 
Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

Da die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden kann, wird der Faktor für die Faktor für die Faktor für die Faktor für die 
Anrechnung der GewerbesteuerAnrechnung der GewerbesteuerAnrechnung der GewerbesteuerAnrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8 erhöht. Die Steuerermäßigung 
darf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer nicht mehr übersteigen. 
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Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 ---- Gegenfinanzierung bei der Einkommensteuer Gegenfinanzierung bei der Einkommensteuer Gegenfinanzierung bei der Einkommensteuer Gegenfinanzierung bei der Einkommensteuer    

Das Gesetz zur Unternehmensteuerreform sieht zur Finanzierung der entlastenden Maßnahmen eine 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage vor: 

Die GewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuerGewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen, z. B. Zinsen, sind nicht mehr als 
Betriebsausgabe abziehbar. 

Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 
angeschafft oder hergestellt werden, kommt es zu AbschreibungsbeschränkungenAbschreibungsbeschränkungenAbschreibungsbeschränkungenAbschreibungsbeschränkungen: 

Die degressive Abschreibung ist nicht mehr zulässig. 

Bei Gewinneinkünften müssen die geringwertigen Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des einzelnen Wirtschaftsguts 150 € nicht übersteigen. Für 
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis zu 1.000 € wird ein 
jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über fünf Jahre gewinnmindernd 
aufzulösen ist. 

Das HalbeinkünfteverfahrenHalbeinkünfteverfahrenHalbeinkünfteverfahrenHalbeinkünfteverfahren wird ab dem Veranlagungszeitraum 2009 zum „Teileinkünfteverfahren“, 
wobei die Steuerfreistellung auf 40 % reduziert wird. Das „Teileinkünfteverfahren“ wird nur noch auf 
Kapitaleinkünfte im betrieblichen Bereich von Personenunternehmen sowie auf die Veräußerung von 
wesentlichen Anteilen an Kapitalgesellschaften angewendet. Beim Privatvermögen greift künftig die 
Abgeltungssteuer. 

Durch die ZinsschrankeZinsschrankeZinsschrankeZinsschranke soll der Zinsaufwand zur Vermeidung unerwünschter Steuergestaltungen nur noch 
begrenzt abziehbar sein. Eine Beschränkung auf Finanzierungen durch Gesellschafter gibt es nicht mehr. 
Erfasst werden alle Formen der Fremdfinanzierung, insbesondere Bankdarlehen. Zinsaufwendungen eines 
Betriebs sind in Höhe des Zinsertrags unbeschränkt abziehbar. Darüber hinaus können bis zu 30 % des 
Gewinns - bereinigt um Zinsaufwendungen, Zinserträge, Steuern und Abschreibungen - abgezogen 
werden. Nicht abziehbarer Zinsaufwand wird in die folgenden Wirtschaftsjahre vorgetragen. Die 
Zinsschranke findet keine Anwendung, wenn 

der negative Zinssaldo weniger als 1 Mio. € (Freigrenze) beträgt, 

der Betrieb nicht Teil eines Konzerns ist (sog. „Konzernklausel“), oder 

die Eigenkapitalquote eines Konzernbetriebs die Quote des Konzerns nicht unterschreitet (sog. 
„Escapeklausel“). 

 

Veräußerungsfreibetrag nur nach Vollendung des 55.Veräußerungsfreibetrag nur nach Vollendung des 55.Veräußerungsfreibetrag nur nach Vollendung des 55.Veräußerungsfreibetrag nur nach Vollendung des 55.    LebensjahresLebensjahresLebensjahresLebensjahres    

Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Betrieben oder 
Teilbetrieben. Veräußerungsgewinne (oder Aufgabegewinne) werden begünstigt durch einen Freibetrag 
und durch die Fünftelmethode bzw. durch einen ermäßigten Steuersatz. Der Freibetrag von maximal 
45.000 € wird nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster nur gewährt, wenn der Veräußerer bei 
Veräußerung bzw. Aufgabe des Betriebs das 55. Lebensjahr vollendet hat. Abzustellen ist bei der 
Betriebsveräußerung auf den Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums und in den Fällen 
der Betriebsaufgabe auf den Beginn der Betriebsaufgabe. 

Der Freibetrag mindert sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt. Der 
Freibetrag ist einem Veräußerer nur auf Antrag und nur einmal zu gewähren. Nicht verbrauchte Teile des 
Freibetrags können nicht bei einer anderen Veräußerung in Anspruch genommen werden. 

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: Der Veräußerungsfreibetrag und die begünstigte Besteuerung werden auch gewährt, wenn der 
Veräußerer vor Vollendung des 55. Lebensjahres im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 
berufsunfähig ist. 

 

Die Hälfte der MietDie Hälfte der MietDie Hälfte der MietDie Hälfte der Miet---- und Pachtzinsen ist dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen, wenn d und Pachtzinsen ist dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen, wenn d und Pachtzinsen ist dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen, wenn d und Pachtzinsen ist dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen, wenn der Verpächter nicht er Verpächter nicht er Verpächter nicht er Verpächter nicht 
zur Gewerbesteuer herangezogen wirdzur Gewerbesteuer herangezogen wirdzur Gewerbesteuer herangezogen wirdzur Gewerbesteuer herangezogen wird    

Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ist die Hälfte der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der nicht in 
Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens hinzuzurechnen. Werden die Miet- und 
Pachtzinsen beim Verpächter zur Gewerbesteuer herangezogen, entfällt die Hinzurechnung beim Pächter, 
wenn der Gesamtbetrag der gezahlten Miet- und Pachtzinsen 125.000 € nicht übersteigt. 

Eine GmbH hatte von einem gemeinnützigen Verein Druckmaschinen für 7.400 € gepachtet. Das 
Finanzamt rechnete die Hälfte der Pachtzinsen dem Gewerbeertrag der GmbH hinzu. 
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Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Ob der Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (fort-) führte, 
war für die Entscheidung unbeachtlich. Maßgebend war die Tatsache, dass der gemeinnützige Verein 
nicht zur Gewerbesteuer herangezogen wurde. 

 

Erbbauzinsen sind nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnenErbbauzinsen sind nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnenErbbauzinsen sind nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnenErbbauzinsen sind nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen    

Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass Erbbauzinsen 
nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen sind. 

Ab 1.1.2008 gelten allerdings die neuen Vorschriften des Unternehmensteuerreformgesetzes. Danach 
kann es zu einer anteiligen Hinzurechnung kommen. 

 

Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 Unternehmensteuerreform 2008 ---- Änderungen bei der Gewerbesteuer Änderungen bei der Gewerbesteuer Änderungen bei der Gewerbesteuer Änderungen bei der Gewerbesteuer    

Von der Unternehmensteuerreform 2008 ist auch die Gewerbesteuer betroffen. Neben den Regelungen 
im Einkommensteuergesetz, wonach die Gewerbesteuer keine Betriebsausgabe mehr ist und im Gegenzug 
der Faktor für die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8 erhöht wird, 
kommt es zu folgenden Änderungen: 

Die Änderungen beim „Mantelkauf“„Mantelkauf“„Mantelkauf“„Mantelkauf“ schlagen auf die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge durch. Werden 
innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte an einer 
Kapitalgesellschaft an einen Erwerber, eine diesem nahe stehende Person oder eine Gruppe von 
Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen übertragen, gehen die gewerbesteuerlichen Altverluste quotal 
bzw. vollständig unter. 

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer kam für Personenunternehmen bisher auf den Gewerbeertrag ein 
Prozentsatz von 1 % bis 5 % (Steuermesszahl) in Staffelform zur Anwendung. Je 12.000 € Gewerbeertrag 
erhöhte sich die Messzahl um 1 %, so dass die Steuermesszahl von 5 % erst ab 72.500 € galt. Der 
Freibetrag von 24.500 € bleibt bestehen. Der Staffeltarif wird bei gleichzeitiger Senkung auf die 
einheitliche Messzahl von 3,5einheitliche Messzahl von 3,5einheitliche Messzahl von 3,5einheitliche Messzahl von 3,5    %%%% abgeschafft. 

Die Hinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von GeldHinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von GeldHinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von GeldHinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von Geld---- und Sachkapital und Sachkapital und Sachkapital und Sachkapital werden vereinheitlicht 
und zusammengefasst. Erfasst werden u. a. alle Zinszahlungen für Darlehen (vorher nur 
Dauerschuldzinsen) und die Finanzierungsanteile aus Mieten, Pachten und Leasingraten. Aus der Summe, 
die sich aus den einzelnen Hinzurechnungstatbeständen ergibt, werden bei Gewährung eines Freibetrags 
von 100.000 € dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 25 % der Summe hinzugerechnet. Die Summe wird 
insbesondere gebildet aus: 

Entgelten für Schulden einschließlich des Aufwands aus nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
entsprechenden gewährten Skonti oder wirtschaftlich vergleichbaren Vorteilen, 

bestimmten betrieblichen Renten und dauernden Lasten, 

Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters, 

20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

75 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 

25 % der Aufwendungen für zeitlich befristete Überlassungen von Rechten (z. B. Lizenzen). 

 

Pflichtwidrige NichtPflichtwidrige NichtPflichtwidrige NichtPflichtwidrige Nicht----Einforderung von Stammeinlagen stellt eine verdeEinforderung von Stammeinlagen stellt eine verdeEinforderung von Stammeinlagen stellt eine verdeEinforderung von Stammeinlagen stellt eine verdeckte Gewinnausschüttung darckte Gewinnausschüttung darckte Gewinnausschüttung darckte Gewinnausschüttung dar    

Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 25.000 €, die Stammeinlage jedes Gesellschafters muss 
mindestens 100 € betragen. Von der Verpflichtung, Einlagen zu leisten, können die Gesellschafter nicht 
befreit werden. Es ist auch keine Aufrechnung zulässig. Die Zahlung der Einlage muss so erfolgen, dass 
die Mittel der GmbH zur freien Verfügung stehen. Freie Verfügbarkeit liegt vor, wenn die Leistungen der 
GmbH endgültig so zugeflossen sind, dass die Geschäftsführer sie rechtlich und tatsächlich für die GmbH 
verwenden können. 

Verzichtet der Geschäftsführer gegenüber den Gesellschaftern pflichtwidrig auf die Einforderung der zu 
leistenden Mindesteinlage, kommt es bei der GmbH zu einer durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlassten verhinderten Vermögensmehrung. Dies führt nach einem Urteil des Niedersächsischen 
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Finanzgerichts zu einer verdeckten Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, die dieser zu versteuern 
hat. 

Das Finanzgericht stellte außerdem klar, dass für die Einforderung der über die Mindesteinlage 
hinausgehenden Resteinlagen ein Beschluss der Gesellschafter - nicht der Geschäftsführer - erforderlich 
ist. 

 

Energieausweise ab 2008 PflichtEnergieausweise ab 2008 PflichtEnergieausweise ab 2008 PflichtEnergieausweise ab 2008 Pflicht    

Am 25.4.2007 ist die neue Energiesparverordnung (EnEV) von den zuständigen Ministerien beschlossen 
worden. Diese wird voraussichtlich im Herbst 2007 in Kraft treten. 

Damit wird ab dem Jahr 2008 in verschiedenen Schritten der Energieausweis für Gebäude eingeführt. Es 
ist dann Pflicht, bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden und Wohnungen den Kauf- oder 
Mietinteressenten einen Energieausweis vorzulegen. Es wird so genannte bedarfs- und 
verbrauchsorientierte Ausweise geben. Die Wahl zwischen den Energieausweisarten wird für Gebäude, die 
vor 1978 gebaut wurden, eingeschränkt. Gebäude mit bis zu vier Wohnungen benötigen dann immer 
einen bedarfsorientierten Ausweis. 

Beim bedarfsorientierten Ausweis wird der Energiebedarf des Gebäudes unter Normbedingungen 
beurteilt, unabhängig von Standort, Nutzung und Witterungseinflüssen. Zu den Beurteilungskriterien 
zählen Gebäudetyp, Baujahr und die Dämmeigenschaften des Gebäudes. Der verbrauchsorientierte 
Ausweis dagegen berücksichtigt ausschließlich den witterungsbereinigten Energieverbrauch des Objekts. 
Es werden dabei mindestens drei Abrechnungsperioden ausgewertet. 

Unabhängig vom Baujahr kann bei Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen zwischen den Ausweisarten 
gewählt werden. Bereits seit dem Jahr 2002 besteht für Neubauten die Verpflichtung, bedarfsorientierte 
Energieausweise vorzuhalten. 

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, Energieausweise auf der Grundlage der künftigen Verordnung 
auszustellen. Bei allen Ausweisen, die vor dem 1.1.2008 erstellt werden, kann die Ausweisart frei gewählt 
werden. Diese Ausweise sind ab dem Ausstellungsdatum zehn Jahre gültig. 

Verstöße gegen die Energieeinsparverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Wie diese sanktioniert 
werden, bleibt abzuwarten. 

 

Neue Energiesparverordnung: Inhalte des EnergieausweisesNeue Energiesparverordnung: Inhalte des EnergieausweisesNeue Energiesparverordnung: Inhalte des EnergieausweisesNeue Energiesparverordnung: Inhalte des Energieausweises    

Die Energieausweise gemäß der neuen Energiesparverordnung enthalten die wesentlichen 
Gebäudedaten, die Energieklasse sowie Vergleichswerte und Modernisierungsempfehlungen. Ziel ist es, 
dem Eigentümer Empfehlungen über Verbesserungsmöglichkeiten am Gebäude aufzuzeigen. 

Bei Neubauten werden die Planungsunterlagen zur Ermittlung der Bedarfswerte herangezogen. Bei 
Bestandsgebäuden werden Begehungen durchgeführt, alte Planungsunterlagen und Baubeschreibungen 
ausgewertet. 

Zur Ausstellung der Verbrauchsausweise werden die nach Energieträgern aufgeteilten Brennstoffmengen, 
der Warmwasseranteil und der Klimafaktor zur Ermittlung des zeitlichen und klimabereinigten 
Energieverbrauchs herangezogen. Dabei sind mindestens drei Abrechungsperioden zu berücksichtigen. 

Für Neubauten sind zur Ausstellung von Energiebedarfsausweisen so genannte Bauvorlageberechtigte 
sowie Sachverständige berechtigt, z. B. staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und 
Wärmeschutz. Bei Bestandsgebäuden sind Absolventen von Hoch- und Fachhochschulen mit den 
Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen sowie verschiedener anderer Fachrichtungen 
zur Erstellung berechtigt. Ebenfalls berechtigt sind Handwerksmeister des Bau- und Installationshandwerks 
sowie Schornsteinfeger. 

Die Kosten für die Ausweise sind zwischen den Parteien frei verhandelbar. Diese werden für den 
verbrauchsorientierten Ausweis im Minimum zwischen 40 und 60 € und für den Bedarfsausweis zwischen 
80 und 120 € liegen. 

 

Neue Energiesparverordnung: Welcher Energieausweis ist ratsam?Neue Energiesparverordnung: Welcher Energieausweis ist ratsam?Neue Energiesparverordnung: Welcher Energieausweis ist ratsam?Neue Energiesparverordnung: Welcher Energieausweis ist ratsam?    

Bei der Entscheidung zwischen dem verbrauchs- oder bedarfsorientierten Ausweis sind verschiedene 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Der verbrauchsorientierte Ausweis sollte gewählt werden, wenn in den 
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vergangenen drei Jahren keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden und in naher Zukunft 
auch keine geplant sind. In diesem Fall sind die Erkenntnisse aus den Ermittlungen für den Bedarfsausweis 
nicht von Interesse. Unter wirtschaftlichen Aspekten sollte daher die kostengünstigere Variante gewählt 
werden. In allen anderen Fällen ist der bedarfsorientierte Ausweis vorzuziehen. 

Wurden in den letzten drei Jahren Modernisierungen durchgeführt, gehen diese bei der Bedarfsvariante 
mit in die Ermittlungen ein. Ferner wird genau aufgezeigt, an welchen Stellen des Hauses Energie verloren 
geht. Dadurch ist es möglich, genaue Modernisierungsempfehlungen zu geben. 

Festzuhalten bleibt, dass die Wahl der Art des Ausweises von den Eigentümerabsichten abhängig ist. 

 

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von ErwerbsminderungsrentenHinzuverdienstgrenzen für Bezieher von ErwerbsminderungsrentenHinzuverdienstgrenzen für Bezieher von ErwerbsminderungsrentenHinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Erwerbsminderungsrenten    

Die Rente wegen Erwerbsminderung wird seit dem 1.1.1996 in abgestufter Höhe und abhängig vom 
Hinzuverdienst gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze wird für jeden Rentner individuell ermittelt. 

Ab 1. Juli 2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die jeweilige Erwerbsminderungsrente: 

zulässiger Hinzuverdienstzulässiger Hinzuverdienstzulässiger Hinzuverdienstzulässiger Hinzuverdienst    ErwerbsminErwerbsminErwerbsminErwerbsminderungsrenten wegen derungsrenten wegen derungsrenten wegen derungsrenten wegen 
voller Erwerbsminderung bei voller Erwerbsminderung bei voller Erwerbsminderung bei voller Erwerbsminderung bei 
Rentenbeginn ab 1.1.2001Rentenbeginn ab 1.1.2001Rentenbeginn ab 1.1.2001Rentenbeginn ab 1.1.2001    

Alte BundesländerAlte BundesländerAlte BundesländerAlte Bundesländer    Neue BundesländerNeue BundesländerNeue BundesländerNeue Bundesländer 

in voller Höhe 350,00 € 350,00 € 

in Höhe von drei Vierteln 614,72 € 540,31 € 

in Höhe der Hälfte 815,68 € 716,94 € 

in Höhe von einem Viertel 1.016,65 € 893,58 € 

wegen teilweiser Erwerbsminderung wegen teilweiser Erwerbsminderung wegen teilweiser Erwerbsminderung wegen teilweiser Erwerbsminderung 
bei Rentenbeginn ab 1.1.2001bei Rentenbeginn ab 1.1.2001bei Rentenbeginn ab 1.1.2001bei Rentenbeginn ab 1.1.2001    

 

in voller Höhe 815,68 € 716,94 € 

in Höhe der Hälfte 1.016,65 € 893,58 € 

 

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze aber auch bei den Neubeziehern erhöhen. 
Zur Vermeidung von Fehlern sollte in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger eingeholt 
werden. 

 

HinzuverdieHinzuverdieHinzuverdieHinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Altersnstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Altersnstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Altersnstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Alters    

Personen, die Teilrenten wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, dürfen vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres zusätzlich zu ihrer Rente noch in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen 
hinzuverdienen. 

Ab 1.7.2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die Teilrenten wegen Alters: 

Teilrente wegen AltersTeilrente wegen AltersTeilrente wegen AltersTeilrente wegen Alters    Zulässiger HinzuverdienstZulässiger HinzuverdienstZulässiger HinzuverdienstZulässiger Hinzuverdienst    

    Alte BundesländerAlte BundesländerAlte BundesländerAlte Bundesländer    Neue BundesländerNeue BundesländerNeue BundesländerNeue Bundesländer    

Vollrente 350,00 € 350,00 € 

in Höhe von zwei Dritteln 461,04 € 405,23 € 

in Höhe der Hälfte 689,59 € 606,11 € 

in Höhe von einem Drittel der Vollrente 918,14 € 807,00 € 

 

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern 
sollte deshalb in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger eingeholt werden. 

 

Käufer kann bei Firmenfortführung für Verbindlichkeiten haftenKäufer kann bei Firmenfortführung für Verbindlichkeiten haftenKäufer kann bei Firmenfortführung für Verbindlichkeiten haftenKäufer kann bei Firmenfortführung für Verbindlichkeiten haften    

Der Erwerber eines Handelsgeschäfts kann für Verbindlichkeiten des Verkäufers in Anspruch genommen 
werden, wenn er das Handelsgewerbe unter der bisherigen Firma fortführt. 
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Entsprechend hat das Brandenburgische Oberlandesgericht die Haftung des Erwerbers einer Boutique für 
Kaufpreisforderungen bejaht, die auf Warenlieferungen an die vorherige Inhaberin und Verkäuferin der 
Boutique beruhten. Nach Feststellung des Gerichts führte der Erwerber nach dem Kauf der Boutique in 
denselben Geschäftsräumen den identischen Unternehmensgegenstand - Verkauf von Damen- und 
Herrenbekleidung - fort und übernahm hierfür einen Teil des Personals, die Geschäftseinrichtung sowie 
den Warenbestand. Darüber hinaus benutzte der Erwerber die Telefonnummer der Boutique weiter, auch 
Beschriftung des Geschäftslokals und Internetauftritt blieben unverändert. 

Außerdem hatte der Erwerber des Handelsgeschäfts auch die Firma der früheren Inhaberin fortgeführt. 
Dazu genügt es nach Auffassung des Gerichts, wenn die wegen Fehlens der Bezeichnung als 
eingetragener Kaufmann fehlerhafte Firma einen Namensbestandteil enthält, der zur Kennzeichnung des 
Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt. 

 

Aufklärungspflicht von Gebrauchtwagenhändlern bezüglich FahrzeuglaufleistungAufklärungspflicht von Gebrauchtwagenhändlern bezüglich FahrzeuglaufleistungAufklärungspflicht von Gebrauchtwagenhändlern bezüglich FahrzeuglaufleistungAufklärungspflicht von Gebrauchtwagenhändlern bezüglich Fahrzeuglaufleistung    

Ist einem Gebrauchtwagenhändler bekannt, dass der von ihm zum Kauf angebotene Gebrauchtwagen 
eine wesentlich höhere Laufleistung hat, als der Kilometerzähler des Fahrzeugs ausweist, so muss er den 
Käufer darüber ungefragt aufklären. 

In der diesem Leitsatz zu Grunde liegenden Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln hatte ein 
Gebrauchtwagenhändler in ein Fahrzeug bei einem Kilometerstand von ca. 90.000 km einen 
Tauschtacho eingebaut. Beim späteren Verkauf zeigte der Kilometerzähler ca. 68.000 km an, so dass das 
Fahrzeug eine Gesamtfahrleistung von ca. 158.000 km aufwies. 

Der Händler schloss im Kaufvertrag, der keine Angaben zur Gesamtlaufleistung enthielt, die 
Gewährleistung für den km-Stand formularmäßig aus und klärte den Käufer auch nicht über die von der 
Gesamtlaufleistung erheblich abweichende Kilometerstandsanzeige auf. 

Da sich dem Käufer auf Grund des äußeren Zustands des Fahrzeugs keine Zweifel am Kilometerstand 
aufdrängen mussten, verurteilte das Gericht den Händler zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug 
gegen Rückgabe des Fahrzeugs. 
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